
 
 

Erste Satzung zu Änderung der Satzung zur Durchführung von Wahlen an der Akademie der 
Bildenden Künste München (Wahlsatzung)  

vom 02.02.2026 
 
 

Aufgrund von Art. 9 Satz 1 und Art. 48 Abs. 2 des Bayerischen Hochschulinnova�onsgesetzes 
(BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBl. S.414), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2025 (GVBl. S. 657), erlässt die Akademie der Bildenden Künste München (AdBK) 
folgende Satzung: 
 

Ar�kel 1  
Die Satzung zur Durchführung von Wahlen an der Akademie der Bildenden Künste München 
(Wahlsatzung) vom 10.05.2022 wird wie folgt geändert: 
 
1. Eingangsformel 

Die Eingangsformel wird wie folgt gefasst: 
„Aufgrund von Art. 9 Satz 1 und Art. 48 Abs. 2 des Bayerischen 
Hochschulinnova�onsgesetzes (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBl. S.414), zuletzt 
geändert durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 657), erlässt die 
Akademie der Bildenden Künste München folgende Satzung zur Durchführung von 
Wahlen an der Akademie der Bildenden Künste München (Wahlsatzung):“ 

 
2. Zu § 1 (Geltungsbereich): 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  
„1Diese Satzung gilt für die Wahlen 

1. der Vertreterinnen und Vertreter im Senat (Art. 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 BayHIG),  
2. des Studen�schen Konvents.“  

b) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz 2 neu eingefügt: 
„2Für die Gruppe der Studierenden im Senat gilt abweichend von § 2, dass sie nicht 
unmitelbar, sondern vom Studen�schen Konvent aus seiner Mite gewählt werden (§ 
2a).“ 

 
3. Zu § 2 (Wahlrechtsgrundsätze)  

a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt:  
 „2Satz 1 gilt nicht für die Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden im Senat; 

insoweit findet die Wahl nach § 2a durch den Studen�schen Konvent stat.“ 
 Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 
 
b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 „²Die Zuordnung von Personen, die die Rechte und Pflichten von Mitgliedern der 

Hochschule nach Art. 19 Abs. 1 Sätze 7 bis 9 BayHIG haben, regelt die 
Grundordnung.“ 



 
 

 
4. Einfügung eines neuen § 2a 

Nach § 2 wird folgender § 2a neu eingefügt:  
„§ 2a Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden im Senat 
(1) Die Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden werden gemäß Art. 48 Abs. 1 Satz 

5 BayHIG vom Studen�schen Konvent aus seiner Mite gewählt (§ 20 Abs. 10 
Grundordnung der AdBK). 

(2) Die Wahl erfolgt in der kons�tuierenden Sitzung des Studen�schen Konvents für die 
Dauer seiner Amtszeit.  

(3) In derselben Sitzung wählt der Studen�sche Konvent außerdem Ersatzmitglieder in 
entsprechender Zahl. ²Die Ersatzmitglieder treten im Falle des Ausscheidens eines 
studen�schen Mitglieds im Senat in der durch die Wahl festgelegten Reihenfolge 
nach. Soweit keine Ersatzmitglieder zur Verfügung stehen, ist eine Nachwahl durch 
den Studen�schen Konvent für den Rest der Amtszeit durchzuführen. 

(4) Wählbar und wahlberech�gt sind ausschließlich Mitglieder des Studen�schen 
Konvents. 2 Die Wahl erfolgt in geheimer Abs�mmung in getrennten Wahlgängen für 
Vertreterinnen und Vertreter im Senat und die Ersatzvertreterinnen und 
Ersatzvertreter. 3Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gül�gen S�mmen 
erhält.  

(5) Das Wahlergebnis wird vom Vorsitz des Studen�schen Konvents festgestellt und der 
Wahlleitung sowie der Hochschulleitung unverzüglich bekannt gegeben.  

(6) Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bes�mmungen der Grundordnung, 
insbesondere § 20 Abs. 10 Satz 2 Grundordnung.“ 

 
5. Zu § 3 (Wahlberech�gung und Wählbarkeit) 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 „²Für nebenberuflich Tä�ge gilt dies nur, wenn deren regelmäßige Arbeitszeit 

mindestens zehn Stunden wöchentlich beträgt (Art. 19 Abs. 1 Satz 6 BayHIG).“ 
b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 „1Mit dem Verlust der Wählbarkeit in der Gruppe, für die es gewählt ist, scheidet das 

betreffende Mitglied aus dem Senat oder Studen�schen Konvent aus. 2Für die 
Vertreter und Vertreterinnen der Studierenden im Senat erlischt die Wählbarkeit 
außerdem mit dem Ausscheiden aus dem Studen�schen Konvent; das betreffende 
Mitglied scheidet in diesem Fall ebenfalls aus dem Senat aus.“ 

 
6. Zu § 5 (Wahlorgane; Zusammensetzung und Aufgaben) 

In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „nach Art. 18 Abs. 1 Satz 2 BayHSchG“ 
durch die Wörter „nach Art. 26 Abs. 1 Satz 2 BayHIG“ ersetzt. 
 

7. Zu § 8 (Wahlvorschläge) 
In Absatz 2 Satz 5 werden die Wörter „(§ 18 Abs. 4 Grundordnung).“  
durch die Wörter „(§ 20 Abs. 4 Satz 1 Grundordnung).“ ersetzt. 

 
8. Zu § 11 (Allgemeine Regelungen zur S�mmabgabe): 

In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „(§2 Abs. 1 Satz 2)“ durch die Wörter „(§ 2 Abs. 1 
Satz 3)“ ersetzt. 
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